Kärntner Gemeindebund		Klagenfurt, Gabelsbergerstraße 5/1


TAGESORDNUNG FÜR DIE KONSTITUIERENDE
SITZUNG DES GEMEINDERATES[footnoteRef:1] [1:  Gemäß § 21 Abs 1a K-AGO] 



1. Angelobung der neugewählten Gemeinderatsmitglieder gemäß § 21 Abs. 3 K-AGO 
2. Bestellung von zwei anwesenden Mitgliedern des Gemeinderates für die Unterfertigung der Niederschrift gemäß § 45 Abs 4
3. Angelobung des neugewählten Bürgermeisters[footnoteRef:2] gemäß § 25 Abs. 1 K-AGO [2:  Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.] 

4. Angelobung der Ersatzmitglieder des Gemeinderates gemäß § 21 Abs. 4 K-AGO
4. 	Wahl der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes[footnoteRef:3] sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 24 K-AGO [3:  Stadtrates] 

5. 	Angelobung der Vizebürgermeister und der sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder gemäß § 25 K-AGO
6. 	Bildung und Wahl der Ausschüsse gemäß § 26 K-AGO

Sitzungseinberufung: durch den bisherigen Bürgermeister (§ 21 Abs. 1 K-AGO)
Vorsitzführung durch den nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlordnung neugewählten Bürgermeister – auch vor seiner Angelobung. Ist der neugewählte Bürgermeister verhindert, so hat bis zur Angelobung des neuen Bürgermeisters das an Jahren älteste Mitglied des Gemeinderates – auch vor seiner Angelobung – den Vorsitz zu führen (§ 21 Abs. 2 K-AGO).












